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	VQF Mitgliedernummer

(leer lassen bei  

Aufnahmegesuchen)

	
	     


Angaben betreffend Ansprechperson und Zugangsberechtigung für den Bereich Branchenorganisation (BOVV) 
1. 
Ansprechperson*

Nachfolgende Person ist gegenüber dem VQF Ansprechperson für sämtliche Belange im Zusammenhang mit der BOVV-Mitgliedschaft beim VQF:

	Vorname, Name:
	     

	Adresse:
	     

	Telefon:
	     


*Es darf nur eine natürliche Person mit Wohnsitz in der Schweiz als Ansprechperson bestimmt werden.

2. 
Zugangsberechtigung zu den relevanten Kundendaten des Vermögensver-walters

Vollmachtgeber/in:

	Firma / Vorname, Name:
	     

	Adresse:
	     


bevollmächtigte Person**:

	Vorname, Name:
	     

	Adresse:
	     

	Telefon:
	     


**Es darf nur eine natürliche Person mit Wohnsitz in der Schweiz bevollmächtigt werden. Der/Die Vollmachtgeber/in und die bevollmächtigte Person dürfen nicht identisch sein. Bei der bevollmächtigten Person kann es sich um eine/en beliebige/n Mitarbeiter/in oder eine betriebsfremde Drittperson handeln, die das Vertrauen des Vermögensverwalters geniesst. 

Der bevollmächtigten Person wird die Zugangsberechtigung zu sämtlichen relevanten Kundendaten und Unterlagen in den Büroräumlichkeiten, Tresorräumen und Schliessfächern beim/bei der Vollmachtgeber/in oder Dritten, insbesondere Banken, eingeräumt, um damit sicherzustellen, dass der Zutritt während der ordentlichen Bürozeiten gewährleistet wird.

	Ort/Datum:
	
	Firmenstempel/rechtsgültige Unterschrift(en):

	     
	
	     



  Firmenstempel/rechtsgültige Unterschrift:

	     
	
	     



  (Unterschrift des/der Bevollmächtigten)
VQF Dok. Nr. 500.13 
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